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Achtzehnte Änderung der 
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Wirtschaftsinformatik 
an der FernUniversität in Hagen 

vom 20. Dezember 2006 
(in der Fassung vom 09. Juli 2025) 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes 
über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz) vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Be-
reich des Gesundheitswesens und zur Änderung weite-
rer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 
2024 (GV. NRW. S. 1222), in Kraft getreten am  
01. Januar 2025, hat die FernUniversität in Hagen fol-
gende Prüfungsordnung erlassen. 
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I.  Allgemeines 

§ 1 Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

Das Studium zum Bachelor der Wirtschaftsinformatik 
soll der/dem Studierenden unter Berücksichtigung der 
Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt 
die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Methoden so vermitteln, dass sie/er zu kompeten-
tem und verantwortlichem Handeln befähigt wird. Die 
Studierende/der Studierende soll in den Wahlpflicht-
modulen neue Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden 
erwerben, die über ihre/seine bislang erworbenen hin-
ausgehen. Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt 
werden, ob die Kandidatin/der Kandidat die für die 
Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse 
erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge über-
blickt und die Fähigkeit besitzt, Probleme der Wirt-
schaftsinformatik zu erkennen, zur Lösung eine geeig-
nete wissenschaftliche Methode auszuwählen und 
sachgerecht anzuwenden. Die Bachelorprüfung bildet 
den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 

§ 2 Abschlussgrad 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, verleihen die Fakul-
tät für Wirtschaftswissenschaft und die Fakultät für 
Mathematik und Informatik der FernUniversität in Ha-
gen gemeinsam den Grad „Bachelor of Science“ 
(B. Sc.). 

§ 3 Regelstudienzeit 

(1) Die Regelstudienzeit im Bachelorstudium beträgt 
einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester. Die-
se Regelstudienzeit verlängert sich bei einem Teilzeitstu-
dium entsprechend. 

(2) Der Studienumfang für das Bachelorstudium beträgt 
insgesamt 5.400 Stunden und wird mit 180 ECTS-
Punkten gewichtet. 

§ 4 Einschreibungsvoraussetzungen 

(1) Einschreibungsvoraussetzung für den Bachelorstudi-
engang ist das gültige Zeugnis der Hochschulreife (all-
gemeine Hochschulreife oder fachgebundene Hoch-
schulreife) bzw. ein durch Rechtsvorschrift oder von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkann-
tes Zeugnis oder die Studienberechtigung nach § 49 HG. 

(2) Zugang zum Bachelorstudium hat gemäß § 49 Abs. 
4 HG, wer im Sinne der Berufsbildungshochschulzu-
gangsverordnung eine Hochschulzugangsberechtigung 
in der beruflichen Bildung erworben hat. Das Probestu-
dium in sowie die Zugangsprüfung für dieses Bachelor-
studium erfolgt nach Maßgabe der Zugangsprüfungs-
ordnung der FernUniversität in Hagen.  

(3) Die Zugangsprüfung im Sinne des Abs. 2 besteht aus 
zwei Klausuren im Umfang von je zwei Stunden Bear-
beitungszeit. Die erste Klausur wird zu einem allgemei-
nen, gesellschaftspolitischen Fragenkomplex gestellt. 

Durch die zweite Klausur werden die für das Studium 
erforderlichen Kenntnisse der Mathematik der Bewerbe-
rinnen und Bewerber geprüft. 

(4) Zugang zum Bachelorstudium hat gemäß § 49 Abs. 
5 HG auch, wer nach Maßgabe der Bildungsausländer-
hochschulzugangsverordnung in Verbindung mit der 
TestAS-Ordnung der FernUniversität in Hagen nach dem 
erfolgreichen Besuch einer Bildungseinrichtung im Aus-
land dort zum Studium berechtigt ist und zusätzlich den 
standardisierten Studierfähigkeitstest für ausländische 
Studierende (TestAS) im Kerntest sowie im Fachmodul 
„Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften“ 
oder im Fachmodul „Wirtschaftswissenschaften“ nach-
weist. 

(5) In den Bachelorstudiengang kann nicht mehr einge-
schrieben werden, wer die Bachelorprüfung in einem 
Studiengang der Wirtschaftsinformatik an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig 
nicht bestanden hat. 

(6) Ebenfalls nicht in den Bachelorstudiengang ein-
schreiben können sich Studierende, die in einem ver-
gleichbaren Bachelor- oder Diplomstudiengang an einer 
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes als 
Ersthörerin/Ersthörer eingeschrieben sind. 

§ 5 Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden, die auf Grund einer Behinderung 
oder chronischen Erkrankung oder auf Grund der mut-
terschutzrechtlichen Bestimmungen an der Ableistung 
einer Prüfung oder dem Erwerb einer Teilnahmevoraus-
setzung in der in der Prüfungsordnung vorgesehenen 
Weise gehindert sind, kann auf Antrag ein Nachteil-
sausgleich gewährt werden. 

(2) Hinsichtlich des Mutterschutzes gelten die entspre-
chenden Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. 

(3) Im Rahmen des Nachteilsausgleichs kann gestattet 
werden, eine Prüfung an einem anderen Ort, mit einer 
anderen Dauer oder mit anderen Hilfsmitteln abzulegen, 
soweit dies zur Kompensation der Einschränkung erfor-
derlich ist und die Kompensation nicht die durch die 
Prüfung festzustellende Leistungsfähigkeit betrifft. Der 
Nachteilsausgleich wird auf Antrag einzelfallbezogen 
gewährt. Er erstreckt sich bei Menschen mit Behinde-
rung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit 
einer Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbil-
des zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums 
abzuleistenden Prüfungen.  

(4) Die Beeinträchtigungen müssen durch ein fachärztli-
ches Attest beschrieben und bestätigt werden. Dieses 
soll auch eine nicht-bindende Empfehlung für die Kom-
pensation enthalten. 

§ 6 Prüfungsausschüsse 

Die Organisation der Prüfungen und die durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben werden, 
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wenn sie die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft be-
treffen, durch den Prüfungsausschuss der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaft, wenn sie die Fakultät für Ma-
thematik und Informatik betreffen, durch den Prüfungs-
ausschuss der Fakultät für Mathematik und Informatik 
übernommen. Die Regelungen zu diesen Prüfungsaus-
schüssen sind den Fakultätsordnungen in der jeweils 
gültigen Fassung zu entnehmen. 

§ 7 Prüferinnen/Prüfer und 
Beisitzerinnen/Beisitzer 

(1) Prüferinnen/Prüfer sind die Hochschullehrerin-
nen/Hochschullehrer und die habilitierten Mitglieder der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaft und der Fakultät 
für Mathematik und Informatik, ohne dass es einer ge-
sonderten Bestellung zur Prüferin/zum Prüfer bedarf.  

(2) Weitere Prüferinnen/Prüfer und die Beisitzerin-
nen/Beisitzer bestellt die/der Vorsitzende des zuständi-
gen Prüfungsausschusses nach Maßgabe ihrer Dienst-
aufgaben auf Dauer oder befristet. An der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaft kann die Bestellung der Beisit-
zerinnen/Beisitzer auf die jeweils zuständigen Prüferin-
nen/Prüfer delegiert werden.   

(3) Die Prüferinnen/Prüfer müssen mindestens die durch 
die Abschlussprüfung festzustellende oder eine gleich-
wertige Qualifikation besitzen und sollen promoviert 
sein. Die Beisitzerinnen/Beisitzer müssen mindestens die 
durch die Abschlussprüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen. Die Prüferinnen 
und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig 
von Weisungen. 

(4) Die/Der Vorsitzende des zuständigen Prüfungsaus-
schusses sorgt dafür, dass den Kandidatinnen/Kandida-
ten der Name der Prüferin/des Prüfers, im Falle des § 22 
Abs. 3 der Erstprüferin/des Erstprüfers rechtzeitig, min-
destens zwei Wochen vor dem Beginn der jeweiligen 
Prüfung, bekannt gegeben wird. Der Prüfungstermin 
muss spätestens zwei Wochen vor der Prüfung bekannt 
gegeben werden. 

§ 8 Anerkennung von Studien- und 
Prüfungsleistungen, Lissabon-Konvention 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengän-
gen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen 
oder in einem anderen Studiengang derselben Hoch-
schule erbracht worden sind, werden auf Antrag aner-
kannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen 
kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen be-
steht, die ersetzt werden. 

(2) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundes-
republik Deutschland mit anderen Staaten über Gleich-
wertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkom-
men) Studierende ausländischer Staaten abweichend 

von Abs. 1 begünstigen, gehen die Regelungen der 
Äquivalenzabkommen vor. 

(3) Auf Antrag können auch auf andere Weise als durch 
ein Studium erworbene Kenntnisse und Qualifikationen 
auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen anerkannt 
werden, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen 
den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach 
Inhalt und Niveau gleichwertig sind. Gleichwertige 
Kenntnisse und Qualifikationen können maximal in 
einem Umfang von bis zur Hälfte der zu erbringenden 
Prüfungsleistungen anerkannt werden. 

(4) Dem Antrag sind alle erforderlichen Informationen 
über die anzuerkennenden Leistungen beizufügen. Die 
Entscheidung über den Antrag soll der Antragstelle-
rin/dem Antragssteller nach spätestens zwei Monaten 
mitgeteilt werden. 

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen nicht aner-
kannt, erhält die Antragstellerin/der Antragsteller eine 
Mitteilung, in der die Entscheidungsgründe dargelegt 
werden. 

(6) Nach einem erfolgreichem Probestudium gemäß § 4 
Abs. 2 setzen die Studierenden ihr Studium unter Über-
nahme ihrer bereits im Probestudium erbrachten Stu-
dien- und Prüfungsleistungen, einschließlich der bisheri-
gen Fehlversuche und den bereits erzielten Noten fort.  

(7) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die an anderen Hochschulen oder in anderen Stu-
diengängen erbracht worden sind, erfolgt ohne Noten. 

§ 9 Versäumnis, Abmeldung, Rücktritt 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin/der Kandi-
dat sich zu einem Prüfungstermin nicht fristgerecht 
abmeldet und danach ohne triftige Gründe nicht er-
scheint. Die Abmeldung erfolgt an der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaft online über das Prüfungsportal 
(https://webregis.fernuni-hagen.de). An der Fakultät für 
Mathematik und Informatik erfolgt die Abmeldung für 
Klausuren online über das Prüfungsportal 
(https://pos.fernuni-hagen.de/) und für die übrigen Prü-
fungen über das Prüfungsamt. 

(2) Eine Abmeldung von einer Klausur oder einer elekt-
ronischen Klausur ist bis spätestens einen Tag vor dem 
Prüfungstermin möglich. Eine Abmeldung von einer 
mündlichen Prüfung ist an der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaft bis spätestens einen Tag vor dem Prü-
fungstermin und an der Fakultät für Mathematik und 
Informatik bis spätestens vier Tage vor dem Prüfungs-
termin möglich. Eine Abmeldung von einer Portfolioprü-
fung ist an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft 
nicht möglich.  Eine Abmeldung von einer Portfolioprü-
fung an der Fakultät für Mathematik und Informatik ist 
bis spätestens einen Tag vor dem Termin der Leistung 
gemäß § 15, 16 oder 17 möglich. Eine Abmeldung vom 
Seminar ist an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft 
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bis spätestens zwei Wochen nach der Zuteilung des 
Seminararbeitsplatzes möglich. Eine Abmeldung vom 
Seminar an der Fakultät für Mathematik und Informatik 
muss spätestens am ersten Tag des Veranstaltungsse-
mesters erfolgen. Eine Abmeldung von der Bachelorar-
beit ist bis spätestens einen Tag vor der Bekanntgabe 
des Themas der Bachelorarbeit möglich. 

(3) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin/der Kandi-
dat nach Ablauf der Abmeldefrist ohne triftige Gründe 
von der Prüfung zurücktritt. Der Rücktritt und seine 
Gründe sind der/dem Vorsitzenden des zuständigen 
Prüfungsausschusses unverzüglich schriftlich anzuzeigen 
und glaubhaft zu machen. Bei krankheitsbedingter Prü-
fungsunfähigkeit der Kandidatin/des Kandidaten ist 
unverzüglich eine Ärztin/ein Arzt aufzusuchen und eine 
fachärztliche Bescheinigung im Original vorzulegen. Es 
ist zwingend das Formular zu verwenden, das vom zu-
ständigen Prüfungsamt im Internetauftritt der jeweiligen 
Fakultät veröffentlicht wird. 

(4) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung, sind 
zusätzlich die Gründe der vorherigen Nichterkennbarkeit 
der Erkrankung sowie der Zeitpunkt des späteren Er-
kennens unverzüglich schriftlich anzuzeigen und fach-
ärztlich glaubhaft zu machen. 

§ 10 Verstöße gegen Prüfungsregularien, Täu-
schung 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin/der Kandi-
dat 

1. über das Vorliegen einer Zulassungsvoraussetzung 
zur Prüfung zu täuschen versucht,  

2. sich zu Beginn oder während der Prüfung nicht 
durch ein amtliches Lichtbilddokument ausweisen 
kann,  

3. durch Täuschung, zum Beispiel das Mitführen nicht 
zugelassener Hilfsmittel, das Ergebnis ihrer/seiner 
Prüfungsleistung oder die Prüfungsleistung ei-
ner/eines Dritten zu beeinflussen versucht,  

4. die Prüfungsleistung nicht fristgerecht abgibt oder 

5. über die Voraussetzungen für die Anerkennung 
einer Prüfungsleistung, einen Nachteilsausgleich 
oder einen Prüfungsrücktritt zu täuschen versucht. 

(2) Bei einer Prüfung gemäß § 18 oder im Falle der 
Vergabe von Bonuspunkten führt ein Verstoß gemäß 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 sowie Nr. 5 in einem Prüfungsteil oder 
in der Aufgabe zur Erlangung von Bonuspunkten zum 
Nichtbestehen der gesamten Prüfung.  

(3) Eine Kandidatin/ein Kandidat, die/der den ordnungs-
gemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der/dem 
jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden in der 
Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prü-

fungsleistung ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt 
die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss 
sind aktenkundig zu machen.  

(4) Im Falle einer schwerwiegenden oder mehrfachen 
Täuschung oder einer schwerwiegenden Störung des 
Ablaufs einer Prüfung kann die/der Vorsitzende des 
zuständigen Prüfungsausschusses die Kandidatin/den 
Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleis-
tungen ausschließen.  

(5) Kommt eine Kandidatin/ein Kandidat den besonde-
ren Pflichten gemäß § 16 Abs. 2 nicht nach und erfüllt 
hierdurch nicht oder nicht durchgängig die Anforderun-
gen der IT-gestützten Beaufsichtigung, so gilt die Prü-
fungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewer-
tet. Dies gilt nicht, sofern die Kandidatin/der Kandidat 
die Störung nicht zu vertreten hat. Der entsprechende 
Nachweis obliegt der Kandidatin/dem Kandidaten.  

(6)  Alle schriftlichen Leistungen können elektronisch 
mit einer Plagiatssoftware überprüft werden. Zu diesem 
Zweck kann das zuständige Prüfungsamt verlangen, 
dass ihm eine schriftliche Leistung auch als elektronische 
Datei eingereicht wird, die ausschließlich für Prüfungs-
zwecke gespeichert wird. 

(7) Zur Aufklärung eines Sachverhalts gemäß der Abs. 1 
bis 5 kann die/der Vorsitzende des zuständigen Prü-
fungsausschusses die Kandidatin/den Kandidaten münd-
lich befragen oder zur schriftlichen Stellungnahme auf-
fordern. Die Kandidatin/der Kandidat ist verpflichtet, an 
der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken, insbeson-
dere bei einer mündlichen Befragung auszusagen oder 
sich schriftlich zu äußern. Die/Der Vorsitzende des zu-
ständigen Prüfungsausschusses kann die Prüferin-
nen/Prüfer mit der mündlichen Befragung beauftragen. 
Sie/Er kann festlegen, dass eine Mitarbeiterin/ein Mitar-
beiter des zuständigen Prüfungsamts mit Frage- und 
Rederecht an der Befragung teilnimmt. 

II.  Bachelorprüfung 

§ 11 Zulassung und Zulassungsverfahren 

(1) Zur Bachelorprüfung kann nur zugelassen werden, 
wer 

1. an der FernUniversität in Hagen im Bachelorstudien-
gang Wirtschaftsinformatik eingeschrieben oder als 
eingeschriebene Studentin/eingeschriebener Student 
einer anderen Hochschule an der FernUniversität in 
Hagen als Zweithörerin/Zweithörer für diesen Studi-
engang zugelassen ist, 

2. die Bachelorprüfung in einem Studiengang der Wirt-
schaftsinformatik an einer Hochschule in Deutsch-
land noch nicht endgültig nicht bestanden hat. 

(2) Voraussetzung für die Zulassung zu den in § 14 be-
zeichneten Modulabschlussprüfungen, die von der Fa-
kultät für Wirtschaftswissenschaft angeboten werden, 
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ist der Nachweis, dass die Kandidatin/der Kandidat das 
entsprechende Modul in dem Semester der Prüfungs-
teilnahme ordnungsgemäß belegt und mindestens die 
Hälfte der Einsendearbeiten dieses Moduls erfolgreich 
bearbeitet hat. Bei der Portfolioprüfung kann die Prüfe-
rin/der Prüfer von Einsendearbeiten absehen. Vorausset-
zung für die Zulassung zu den in § 14 bezeichneten 
Modulabschlussprüfungen, die von der Fakultät für 
Mathematik und Informatik angeboten werden, ist der 
Nachweis, dass die Kandidatin/der Kandidat das ent-
sprechende Modul in demselben oder einem vorherigen 
Semester ordnungsgemäß belegt hat. Weitere Voraus-
setzungen für die Zulassung zu den Modulabschlussprü-
fungen, die von der Fakultät für Mathematik und Infor-
matik angeboten werden, legen die Prüferinnen/Prüfer 
zu Beginn des Semesters fest. Voraussetzung für die 
Zulassung zu Modulabschlussprüfungen in den Wahl-
pflichtmodulen der Informatik ist der Nachweis, dass die 
Modulabschlussprüfungen in den drei Pflichtmodulen 
der Informatik bestanden wurden. 

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist 
schriftlich an die Vorsitzende/den Vorsitzenden des zu-
ständigen Prüfungsausschusses zu stellen. 

(4) Über die Zulassung entscheidet die/der Vorsitzende 
des zuständigen Prüfungsausschusses. 

(5) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn die genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder die Unterlagen 
unvollständig sind. 

§ 12  Art und Umfang der Prüfung 

Die Bachelorprüfung besteht aus: 

1. den Modulabschlussprüfungen in den Pflicht- und 
Wahlpflichtmodulen, 

2. dem Seminar, 
3. der Bachelorarbeit. 

§ 13 Module 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut und setzt sich 
aus vierzehn Pflichtmodulen (Anlage 1), zwei Wahl-
pflichtmodulen (Anlage 2), dem Seminar und der Ba-
chelorarbeit zusammen. 

(2) Bei der Wahl der Wahlpflichtmodule müssen die 
Vorgaben der Anlage 2 eingehalten werden. 

(3) Näheres zu Inhalt, Qualifikationsziel, Lehrform, Teil-
nahmevoraussetzungen, Arbeitsbelastung und Dauer 
der Prüfungsleistungen der Module ergibt sich aus den 
Modulbeschreibungen der in den Anlagen 1 und 2 ge-
nannten Module. 

§ 14 Modulabschlussprüfungen 

(1) Modulabschlussprüfungen sind  

1. die Klausur,  
2. die elektronische Klausur, 
3. die mündliche Prüfung und  

4. die Portfolioprüfung.  

(2) Die Prüferinnen/Prüfer legen zu Beginn des Semes-
ters in der Modulbeschreibung fest, in welcher Form die 
Modulabschlussprüfung in einem Modul stattfindet.  

(3) Für die Teilnahme an einer Modulabschlussprüfung 
ist jeweils eine eigene Prüfungsanmeldung erforderlich. 
Bei einer Portfolioprüfung an der Fakultät für Mathema-
tik und Informatik erfolgt dies durch die Anmeldung zur 
Leistung gemäß §§ 15, 16 oder 17. Die Anmeldung zu 
Modulabschlussprüfungen der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaft ist nur online über das Prüfungsportal 
(https://webregis.fernuni-hagen.de) möglich. An der 
Fakultät für Mathematik und Informatik erfolgt die An-
meldung zu Klausuren, elektronischen Klausuren und 
Portfolioprüfungen online über das Prüfungsportal 
(https://pos.fernuni-hagen.de/). Die Anmeldung zu 
mündlichen Prüfungen erfolgt nach Absprache mit der 
Prüferin/dem Prüfer über das Prüfungsamt. Die Anmel-
defristen sowie weitere Informationen werden vom 
zuständigen Prüfungsamt im Internetauftritt der jeweili-
gen Fakultät veröffentlicht. Mit der Anmeldung zur 
Modulabschlussprüfung in einem Wahlpflichtmodul 
wird dieses Wahlpflichtmodul unwiderruflich festgelegt. 
Das gilt nicht bei einer fristgemäßen Abmeldung oder 
einem ordnungsgemäßen Rücktritt gemäß § 9. 

(4) Vor oder während der Modulabschlussprüfung wird 
die Identität der Kandidatin/des Kandidaten durch Vor-
lage eines amtlichen Lichtbildausweises zur Sichtung 
durch die Aufsicht festgestellt. Täuschungsverdachtsfälle 
werden von der Aufsicht dokumentiert. Die Kandida-
tin/der Kandidat ist verpflichtet, bei der Beweissicherung 
von Täuschungsverdachtsfällen mitzuwirken. 

(5) Eine Modulabschlussprüfung ist bestanden, wenn sie 
mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden 
ist.  

(6) Jede Modulabschlussprüfung wird von einer Prüfe-
rin/einem Prüfer bewertet. Prüfungen, bei deren endgül-
tigen Nichtbestehen der Studiengang nicht mehr abge-
schlossen werden kann, sind von zwei Prüferin-
nen/Prüfern zu bewerten. Die Bewertung der Modulab-
schlussprüfung soll der Kandidatin/dem Kandidaten 
nach spätestens zwei Monaten mitgeteilt werden. 

(7) An der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft kann die 
Prüferin/der Prüfer festlegen, dass semesterbegleitend 
für die Modulabschlussprüfung oder in der Modulab-
schlussprüfung Bonuspunkte in Höhe von maximal 10 
Prozentpunkten erlangt werden können. Die semester-
begleitende Vergabe von Bonuspunkten wird von der 
Prüferin/dem Prüfer spätestens zu Beginn des Semesters 
in der Modulbeschreibung bekanntgegeben. Bonus-
punkte verfallen mit Abschluss des Semesters, in dem 
sie erlangt wurden. 
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§ 15 Klausur 

(1) Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende 
Arbeit, in der vorgegebene Aufgaben allein und selbst-
ständig sowie nur mit zugelassenen Hilfsmitteln zu be-
arbeiten sind. Die Dauer einer Klausur beträgt zwei 
Stunden.  

(2) Die Bearbeitung der Klausuraufgaben hat entweder 
in eigenen Worten (offenes Antwortformat) oder durch 
Auswahl aus einer Menge vorgegebener Antwortmög-
lichkeiten (Multiple-Choice-Format) zu erfolgen. Auch 
eine Kombination beider Formate ist möglich. Über das 
Prüfungs- und Bewertungsverfahren werden die Studie-
renden vor der Klausur durch die Vorsitzende/den Vor-
sitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses infor-
miert. 

§ 16 Elektronische Klausur 

(1) Eine elektronische Klausur ist eine Klausur, die com-
putergestützt durchgeführt wird und deren Erstellung, 
Durchführung, Beaufsichtigung, Einreichung und/oder 
Auswertung durch Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien erfolgt. § 15 gilt entspre-
chend.  

(2) Die Teilnahme an einer elektronischen Klausur ist 
zwingend mit den nachfolgenden besonderen Pflichten 
verbunden, denen sich die Kandidatinnen/Kandidaten 
mit ihrer Prüfungsanmeldung unterwerfen: 

1. Die Kandidatin/der Kandidat ist verpflichtet, die er-
forderliche technische Ausstattung für eine elektro-
nische Klausur vorzuhalten. Die erforderliche techni-
sche Ausstattung umfasst einen Computer, eine ex-
terne, seitlich zu platzierende Kamera sowie Mikro-
fon, Lautsprecher und eine für eine elektronische 
Klausur ausreichende Internetverbindung. 

2. Vor dem Beginn der Prüfung wählt sich die Kandida-
tin/der Kandidat in das vom zuständigen Prüfungs-
amt vorgegebene Prüfungsportal ein und ermöglicht 
ihre/seine Beaufsichtigung mittels einer Video- und 
Tonverbindung während der Prüfung durch Einwahl 
in das für die Prüfung vorgesehene Videokonferenz-
system. Die Videoübertragung umfasst eine Tisch-, 
Bildschirm- und Oberkörperansicht der Kandida-
tin/des Kandidaten. Die Verwendung von Kopfhö-
rern ist nicht gestattet. 

3. Die Kandidatin/der Kandidat ermöglicht eine Über-
prüfung der Einhaltung der Kommunikations- und 
Hilfsmittelbeschränkung vor und während der Prü-
fung durch die Aufsicht. Hierzu werden anlassbezo-
gen Kontrollen durch eine Fokussierung der Kamera, 
etwa verbunden mit einem Kameraschwenk, sowie 
durch eine Bildschirmfreigabe durchgeführt. 

4. Alle Prüfungsbeteiligten stellen sicher, dass sie in 
ihrem Aufenthaltsraum während der Prüfung allein 
sind und nicht gestört werden.  

5. Alle Prüfungsbeteiligten sind verpflichtet, auftretende 
technische Störungen schnellstmöglich zu beseitigen. 
Art und Dauer der Störung werden im Prüfungspro-
tokoll vermerkt. Im Falle einer kurzzeitigen Unterbre-
chung soll die Prüfung nach dem Ende der Störung 
fortgesetzt werden.  

6. Ein Mitschnitt der elektronischen Klausur ist unter-
sagt. Zur Beweissicherung können bei Täuschungs-
verdachtsfällen Bildschirmfotos vom Tatgeschehen 
angefertigt werden. 

§ 17 Mündliche Prüfung 

(1) In einer mündlichen Prüfung soll die Kandidatin/der 
Kandidat nachweisen, dass sie/er die Zusammenhänge 
des Prüfungsgebiets erkennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Die 
Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt etwa 25 Minu-
ten. Die Bewertung ist gemäß § 22 Abs. 1 vorzuneh-
men. 

(2) Jede mündliche Prüfung wird von einer Prüfe-
rin/einem Prüfer gemäß § 7 im Beisein einer Beisitzerin/ 
eines Beisitzers durchgeführt. Prüfungen, bei deren 
endgültigen Nichtbestehen der Studiengang nicht mehr 
abgeschlossen werden kann, sind von zwei Prüferin-
nen/Prüfern zu bewerten. Die Beisitzerin/Der Beisitzer 
führt ein Protokoll, in dem die wesentlichen Gegenstän-
de der Prüfung festgehalten werden. Nach Abschluss 
der mündlichen Prüfung wird der Kandidatin/dem Kan-
didaten das Ergebnis mitgeteilt.  

(3) Mündliche Prüfungen können auf Antrag im Einver-
nehmen mit der Prüferin/dem Prüfer auf elektronischem 
Weg über eine Ton- und Bildverbindung abgewickelt 
werden. Dabei muss eine von der/dem Vorsitzenden des 
zuständigen Prüfungsausschusses bestellte Person am 
Ort der Kandidatin/des Kandidaten anwesend sein und 
die Ordnungsmäßigkeit der Prüfung gemäß §§ 9 und 
10 dieser Prüfungsordnung sicherstellen.  

(4) Mündliche Prüfungen können auf Antrag im Einver-
nehmen mit allen Prüfungsbeteiligten als häusliche Vi-
deoprüfung abgenommen werden. Die häusliche Vide-
oprüfung wird über eine von der Universität bereitge-
stellte Kommunikationssoftware durchgeführt. Die 
Durchführung einer Videoprüfung ist zwingend mit 
besonderen Mitwirkungspflichten verbunden, denen 
sich die Prüfungsbeteiligten mit ihrer Zustimmung zum 
Videoformat verpflichten. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass keine externe Kamera benötigt 
wird, die Prüfung für die Dauer einer Störung unterbro-
chen wird und die Prüferin/der Prüfer die Entscheidung 
über die Fortsetzung der Prüfung trifft. 

§ 18 Portfolioprüfung 

(1) Eine Portfolioprüfung ist eine einheitliche Modulab-
schlussprüfung, die sich aus einer Leistung gemäß 
§§ 15, 16 oder 17 sowie einer weiteren Leistung, zum 
Beispiel einer Gruppenarbeit, zusammensetzt. Die Kan-
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didatinnen/Kandidaten müssen beide Leistungen der 
Portfolioprüfung im gleichen Semester absolvieren. 

(2) Die Prüferin/Der Prüfer legt spätestens zu Beginn des 
Semesters in der Modulbeschreibung Inhalt, Form und 
Teilnahmemodalitäten der weiteren Leistung fest. Sie/Er 
kann zu Beginn des Semesters in der Modulbeschrei-
bung festlegen, dass die Leistung gemäß § 15 oder § 16 
einstündig erfolgt. 

(3) In der Portfolioprüfung können 50 Prozentpunkte in 
der Leistung gemäß §§ 15, 16 oder 17 und 50 Prozent-
punkte in der weiteren Leistung erlangt werden. 

§ 19 Seminar 

(1) Jede Kandidatin/Jeder Kandidat muss für den Ab-
schluss der Bachelorprüfung erfolgreich an einem Semi-
nar teilnehmen. An der Fakultät für Mathematik und 
Informatik muss neben dem Seminar noch das Modul 
63915 Einführung in die wissenschaftliche Methodik der 
Informatik durch ein bestandenes Moodle-Quiz absol-
viert werden (Anlage 3). 

(2) Mindestvoraussetzung für die Anmeldung zu einem 
Seminar ist der erfolgreiche Abschluss von neun 
Pflichtmodulen. Die Seminarleiterin/Der Seminarleiter 
kann darüber hinaus den erfolgreichen Abschluss weite-
rer Module verlangen. Die Anmeldung ist nur online 
über das Prüfungsportal (https://webregis.fernuni-
hagen.de) möglich. Die Anmeldefristen sowie weitere 
Informationen werden vom zuständigen Prüfungsamt 
im Internetauftritt der jeweiligen Fakultät veröffentlicht. 

(3) Für das Seminar ist eine schriftliche Leistung (Semi-
nararbeit) zu fertigen und während der Seminarveran-
staltung eine mündliche Leistung (z. B. ein Vortrag) zu 
erbringen. Darüber hinaus können weitere Leistungen 
verlangt werden, z. B. ein Thesenpapier oder ein Proto-
koll. Die Prüferin/Der Prüfer legt die Form, den Umfang 
und die Modalitäten der Abgabe der Seminararbeit und 
der weiteren Leistungen fest. 

(4) Das Seminar ist bestanden, wenn es mit mindestens 
„ausreichend“ (4,0) bewertet worden ist. Wird eine 
Leistung gemäß Abs. 3 mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, kann die Seminarleiterin/der Seminarleiter die 
Kandidatin/den Kandidaten von der Erbringung der 
anderen Leistungen ausschließen und das Seminar mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewerten.  

(5) Das Seminar wird von einer Prüferin/einem Prüfer 
bewertet. Prüfungen, bei deren endgültigen Nichtbe-
stehen der Studiengang nicht mehr abgeschlossen wer-
den kann, sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewer-
ten. Die Bewertung ist gemäß § 22 Abs. 1 vorzuneh-
men. Die Note des Seminars soll der Kandidatin/dem 
Kandidaten nach spätestens zwei Monaten mitgeteilt 
werden. 

(6) Bei Abgabe der Seminararbeit hat die Kandidatin/der 
Kandidat eine Erklärung über die selbstständige Erbrin-

gung der Seminararbeit entsprechend der Vorgabe des 
zuständigen Prüfungsamts abzugeben. 

§ 20 Bachelorarbeit 

(1) Mindestvoraussetzung für die Anmeldung zur Ba-
chelorarbeit ist neben dem erfolgreichen Abschluss von 
neun Pflichtmodulen der Nachweis über die Zulassung 
zum Seminar. An der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaft ist die Anmeldung nur online über das Prüfungs-
portal (https://webregis.fernuni-hagen.de) möglich. An 
der Fakultät für Mathematik und Informatik erfolgt die 
Anmeldung nach Absprache mit der betreuenden Per-
son über das Prüfungsamt. Die Anmeldefristen sowie 
weitere Informationen werden vom zuständigen Prü-
fungsamt im Internetauftritt der jeweiligen Fakultät 
veröffentlicht. Die Ausgabe des Themas der Bachelorar-
beit erfolgt nur, wenn das Seminar erfolgreich abge-
schlossen wurde. 

(2) In der Bachelorarbeit soll die Kandidatin/der Kandi-
dat zeigen, dass sie/er in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein wirtschaftsinformatiknahes Prob-
lem aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik, der 
Wirtschaftswissenschaft oder der Informatik selbststän-
dig, auf Basis der vermittelten Fachkenntnisse und fach-
lichen Zusammenhänge mit wissenschaftlichen Metho-
den zu bearbeiten und verständlich darzustellen. 

(3) Der Umfang der Bachelorarbeit an der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaft ohne Verzeichnisse und Anla-
gen soll etwa 10.000 Wörter betragen. Wird die Ba-
chelorarbeit in der Fakultät für Mathematik und Infor-
matik geschrieben, soll der Umfang 60 Seiten nicht 
übersteigen. 

(4) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 
drei Monate. 

(5) Das Thema und die Aufgabenstellung der Bachelor-
arbeit müssen so beschaffen sein, dass die Bearbei-
tungszeit eingehalten werden kann. Ausnahmsweise 
kann die Abgabefrist von der/dem Vorsitzenden des 
zuständigen Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit 
der Themenstellerin/dem Themensteller um höchstens 
vier Wochen verlängert werden, wenn die Kandida-
tin/der Kandidat eine Fragestellung untersucht, für die 
Begleitarbeiten notwendig sind (z. B. empirische oder 
experimentelle Arbeiten), die diese Frist erfordern. 

(6) Die Erstprüferin/Der Erstprüfer kann eine Betreue-
rin/einen Betreuer der Bachelorarbeit festlegen, die/der 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzt. Die festgelegte 
Betreuerin/Der festgelegte Betreuer bietet eine fachlich-
inhaltliche Beratung an, sie/er fungiert nicht als Prüfe-
rin/Prüfer. Die Verantwortung für die Anfertigung der 
Bachelorarbeit verbleibt vollständig bei der Kandida-
tin/dem Kandidaten. 

(7) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die Kandida-
tin/der Kandidat eine Erklärung über die selbstständige 
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Erbringung der Bachelorarbeit entsprechend der Vorga-
be des zuständigen Prüfungsamts abzugeben. 

§ 21 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in digitaler Form in 
der von der Erstprüferin/dem Erstprüfer festgelegten 
Moodle-Umgebung einzureichen. Der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen. Für die Einreichung ist der 
Zeitpunkt der vollständigen Datenübertragung der Datei 
auf das vorgegebene Portal maßgebend. Wird die Ba-
chelorarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie als mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

(2) Die Bachelorarbeit ist von der Prüferin/dem Prüfer, 
der sie ausgegeben hat und einer Zweitgutachte-
rin/einem Zweitgutachter zu bewerten. Die Bewertung 
ist gemäß § 22 Abs. 1 vorzunehmen und zu begründen. 
Die Note der Bachelorarbeit soll der/dem Studierenden 
spätestens zwei Monate nach der Abgabe mitgeteilt 
werden. 

§ 22 Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die jeweiligen Prüferinnen/Prüfer bewerten die ein-
zelnen Prüfungsleistungen und setzen die einzelnen 
Noten fest. Für die Bewertung sind folgende Noten zu 
verwenden: 

Note Kriterien 

1 (sehr gut) eine hervorragende Leistung 

2 (gut) eine Leistung, die erheblich 
über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt 

3 (befriedigend) eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderungen 
entspricht 

4 (ausreichend) eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforde-
rungen genügt 

5 (nicht ausreichend) eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anfor-
derungen nicht mehr genügt 

 
Durch Erniedrigen oder Erhöhen der Noten 1 bis 4 um 
0,3 können zur differenzierten Bewertung Zwischen-
werte gebildet werden; die Noten 0,7 und 4,3 sind da-
bei ausgeschlossen. 

(2) Die Klausuren, elektronischen Klausuren und die 
Portfolioprüfungen können einschließlich etwaiger Bo-
nuspunkte mit jeweils maximal 100 Prozentpunkten 
bewertet werden. Zwischen Prozentpunkten und Noten 
besteht in diesen Fällen folgende Bindung: 

Prozentpunkte Note 
95 bis 100 
90 bis unter 95 
85 bis unter 90 
80 bis unter 85 
75 bis unter 80 
70 bis unter 75 
65 bis unter 70 
60 bis unter 65 
55 bis unter 60 
50 bis unter 55 
25 bis unter 50 
unter 25 

1,0 (sehr gut) 
1,3 (sehr gut) 
1,7 (gut) 
2,0 (gut) 
2,3 (gut) 
2,7 (befriedigend) 
3,0 (befriedigend) 
3,3 (befriedigend) 
3,7 (ausreichend) 
4,0 (ausreichend) 
5,0 (nicht ausreichend) 
5,0 (nicht ausreichend) 

An der Fakultät für Mathematik und Informatik kann die 
Prüferin/der Prüfer bei den Wahlpflichtmodulen von der 
Bindung zwischen Prozentpunkten und Noten abwei-
chen. 

(3) Werden Prüfungsleistungen von zwei Prüferin-
nen/Prüfern bewertet und stimmt bei Klausuren,    
elektronischen Klausuren oder Portfolioprüfungen die 
Punktebewertung und bei mündlichen Prüfungen, dem 
Seminar oder der Bachelorarbeit die Notenbewertung 
der beiden Prüferinnen/Prüfer nicht überein, wird die 
Punktzahl bzw. Note aus dem arithmetischen Mittel der 
festgesetzten Punkte bzw. Noten gebildet. 

(4) Das Modul 63915 Einführung in die wissenschaftli-
che Methodik der Informatik wird mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet. 

§ 23 Vergabe von ECTS-Punkten 

Auf der Grundlage des European Credit Transfer Sys-
tems (ECTS) umfasst jedes Studienjahr 60 ECTS-Punkte. 
Es ist maximal eine Summe von 180 ECTS-Punkten zu 
erreichen. Dabei werden die Modulabschlussprüfungen 
und die Bachelorarbeit mit jeweils 10 ECTS-Punkten 
gewichtet. Ein an der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaft absolviertes Seminar wird mit 10 ECTS-Punkten 
gewichtet. Bei einem an der Fakultät für Mathematik 
und Informatik absolvierten Seminar entfallen 5 ECTS-
Punkte auf das Modul Einführung in die wissenschaftli-
che Methodik der Informatik und 5 ECTS-Punkte auf 
das Seminar. 

§ 24 Bestehen der Bachelorprüfung und Bildung 
der Gesamtnote 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die 16 
Modulabschlussprüfungen in den Pflicht- und Wahl-
pflichtmodulen, das Seminar und die Bachelorarbeit mit 
jeweils mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wor-
den sind. 

(2) Die Bachelorprüfung ist auch dann bestanden, wenn 
– von den fünf Pflichtmodulen der Wirtschaftswissen-

schaft mindestens vier mit „ausreichend“ (4,0) oder 
besser bewertet worden sind, das fünfte mit mindes-
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tens 25 Prozentpunkten bewertet worden ist und die 
Summe der Prozentpunkte mindestens 250 beträgt 

 und 
– von den vier Pflichtmodulen der Wirtschaftsinforma-

tik mindestens drei mit „ausreichend“ (4,0) oder 
besser bewertet worden sind, das vierte mit mindes-
tens 25 Prozentpunkten bewertet worden ist und die 
Summe der Prozentpunkte mindestens 200 beträgt 

 und 
– von den zwei Pflichtmodulen der Mathematik sowie 

den drei Pflichtmodulen der Informatik mindestens 
vier mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertet 
worden sind, das fünfte mit mindestens 25 Prozent-
punkten bewertet worden ist und die Summe der 
Prozentpunkte mindestens 250 beträgt 

 und 
– die beiden Wahlpflichtmodule jeweils mit mindes-

tens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind 
 und 
– das Seminar mit mindestens „ausreichend“ (4,0) 

bewertet worden ist 
 und 
– die Bachelorarbeit mit mindestens „ausreichend“ 

(4,0) bewertet worden ist. 

(3) Um zwei Wahlpflichtmodule erfolgreich abzuschlie-
ßen, können Modulabschlussprüfungen in höchstens 
drei Wahlpflichtmodulen abgelegt werden. Bei der Be-
antragung des Zeugnisses ist zu erklären, welche zwei 
Wahlpflichtmodule in die Berechnung der Gesamtnote 
eingehen. Die Bedingungen für die Wahl der Module 
gemäß § 13 Abs. 2 und die Anmeldung gemäß § 14 
Abs. 3 sind dabei einzuhalten. 

(4) Die in den Pflichtmodulen erreichte Durchschnittsno-
te errechnet sich aus dem mit ECTS-Punkten gewichte-
ten Durchschnitt der in den Pflichtmodulen erreichten 
Prozentpunkte. § 22 Abs. 2 findet entsprechend An-
wendung. 

(5) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich 
zu drei Fünfteln aus der Durchschnittsnote in den 
Pflichtmodulen und zu zwei Fünfteln aus dem mit ECTS-
Punkten gewichteten Durchschnitt der erreichten Noten 
in den Wahlpflichtmodulen, im Seminar und in der Ba-
chelorarbeit. Die Gesamtnote einer bestandenen Ba-
chelorprüfung lautet: 

Durchschnitt Note 
1,0 bis 1,5 
1,6 bis 2,5 
2,6 bis 3,5 
3,6 bis 4,0 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 

 
(6) Bei Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezi-
malstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weite-
ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(7) Bei Anerkennung von Prüfungsleistungen gemäß § 8 
Abs. 7 errechnen sich die in den Pflichtmodulen erreich-
te Durchschnittsnote und die Gesamtnote jeweils aus 
dem mit ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt der an 
der FernUniversität absolvierten Prüfungsleistungen. 

§ 25 Wiederholung der Bachelorprüfung 

(1) Die Modulabschlussprüfungen und das Seminar 
können bei Nichtbestehen jeweils zweimal wiederholt 
werden. Dabei werden dieselben an der FernUniversität 
in Hagen absolvierten Modulabschlussprüfungen, die 
außerhalb des Studiengangs erbracht wurden, ein-
schließlich der Fehlversuche mit Note übernommen.  

(2) Die Bachelorarbeit kann bei Nichtbestehen einmal 
wiederholt werden. 

(3) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, 
wenn die in § 24 Abs. 1 und 2 genannten Bedingungen 
nach Ausschöpfung der Wiederholungsmöglichkeiten 
gemäß Abs. 1 und Abs. 2 nicht erfüllt sind. 

§ 26 Zertifikat und Bachelorzeugnis 

(1) Hat die Kandidatin/der Kandidat sechs Pflichtmodule, 
von denen drei der Wirtschaftsinformatik entstammen, 
erfolgreich absolviert, erhält sie/er einmalig auf Antrag 
über die Ergebnisse ein Zertifikat in deutscher Sprache. 
In das Zertifikat werden die drei Pflichtmodule der Wirt-
schaftsinformatik sowie die drei weiteren Pflichtmodule 
und die in ihnen erzielten Noten, die Prüferinnen/Prüfer, 
die vergebenen ECTS-Punkte sowie die aus dem mit 
ECTS-Punkten gewichteten Durchschnitt der in den 
sechs Pflichtmodulen gewichteten Noten berechnete 
Gesamtnote aufgenommen. Anerkannte Module kön-
nen nicht in das Zertifikat aufgenommen werden. 

(2) Das Zertifikat trägt das Datum, an dem das letzte der 
sechs Pflichtmodule abgeschlossen worden ist, sowie 
das Datum seiner Ausfertigung. Es wird von den Vorsit-
zenden der Prüfungsausschüsse beider Fakultäten un-
terzeichnet und gesiegelt. 

(3) Hat die Kandidatin/der Kandidat die Bachelorprüfung 
bestanden, erhält sie/er auf Antrag über die Ergebnisse 
ein Bachelorzeugnis in deutscher Sprache. In das Zeug-
nis werden die Pflicht- und Wahlpflichtmodule, die 
Themen der Seminar- und der Bachelorarbeit, die No-
ten, die vergebenen ECTS-Punkte, die Gesamtnote so-
wie die Prüferinnen/Prüfer aufgenommen. Anerkannte 
Leistungen werden als solche vermerkt. 

(4) Das Bachelorzeugnis trägt das Datum des Tages, an 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist, 
sowie das Datum seiner Ausfertigung. Ist die Bachelor-
arbeit die letzte Prüfungsleistung, trägt das Zeugnis das 
Datum des Abgabetages der Bachelorarbeit. Es wird von 
den Vorsitzenden der Prüfungsausschüsse beider Fakul-
täten unterzeichnet und gesiegelt. 

(5) Gleichzeitig mit dem Bachelorzeugnis erhält die 
Kandidatin/der Kandidat ein Diploma Supplement, das 
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insbesondere die wesentlichen, dem Abschluss zugrun-
de liegenden Studieninhalte, den Studienverlauf, die mit 
dem Abschluss erworbenen Kompetenzen sowie die 
verleihende Hochschule enthält. 

§ 27 Bachelorurkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Bachelorzeugnis wird der Kan-
didatin/dem Kandidaten eine Bachelorurkunde mit dem 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die 
Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. 

(2) Die Bachelorurkunde wird von den Dekaninnen/ 
Dekanen der beiden Fakultäten unterzeichnet und ge-
siegelt. 

III.  Schlussbestimmungen 

§ 28 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat die Kandidatin/der Kandidat bei einer Prüfung 
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, kann die/der Vorsit-
zende des zuständigen Prüfungsausschusses nachträg-
lich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei 
deren Erbringung die Kandidatin/der Kandidat ge-
täuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung 
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin/der 
Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tat-
sache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prü-
fung geheilt. Hat die Kandidatin/der Kandidat die Zulas-
sung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die/der 
Vorsitzende des zuständigen Prüfungsausschusses über 
die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidung ist der/dem Betroffenen 
rechtliches Gehör zu geben.  

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 
gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung 

gemäß Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 
fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses 
ausgeschlossen. 

§ 29 Einsicht in Prüfungsakten und Verfahrensfra-
gen 

(1) Nach der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses wird 
der Kandidatin/dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in 
ihre/seine Prüfungsunterlagen gewährt. Die Fertigung 
einer originalgetreuen Reproduktion ist gestattet. Der 
Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses bei der/dem Vorsitzenden des zu-
ständigen Prüfungsausschusses zu stellen. Die/Der Vor-
sitzende des zuständigen Prüfungsausschusses bestimmt 
Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(2) Bei Klausuren, elektronischen Klausuren und Ba-
chelorarbeiten werden der Kandidatin/dem Kandidaten 
ihre/seine jeweiligen Prüfungsunterlagen ohne Antrag 
elektronisch zur Einsicht bereitgestellt.  

(3) Auskünfte zu Fragen des Prüfungsverfahrens sind 
nur dann verbindlich, wenn sie durch das zuständige 
Prüfungsamt erteilt werden. Andere Auskünfte und 
Zusagen begründen keinen Vertrauensschutz.  

(4) Härtefallanträge zu Regelungsgegenständen dieser 
Prüfungsordnung sind ausgeschlossen. 

§ 30 In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt durch die 
Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
FernUniversität in Hagen mit Wirkung zum 01. Oktober 
2025 in Kraft. 

Ausgefertigt nach Überprüfung durch das Rektorat der 
FernUniversität in Hagen aufgrund der Beschlüsse des 
Fakultätsrats der Fakultät für Mathematik und Informa-
tik am 07. Juli 2025 und des Fakultätsrats der Fakultät 
für Wirtschaftswissenschaft am 09. Juli 2025. 

 

 
Hagen, den 29. August 2025 

  

Der Dekan 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft 
der FernUniversität in Hagen 
 
gez. 
Universitätsprofessor Dr. Stefan Strecker 
 

 Der Dekan 
der Fakultät für Mathematik und Informatik 
der FernUniversität in Hagen 
 
gez. 
Universitätsprofessor Dr. André Schulz 

 
Der Rektor 
der FernUniversität in Hagen 
 
gez. 
Universitätsprofessor Dr. Stefan Stürmer 
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Anlage 1 
Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 

Modulliste Pflichtmodule 
Pflichtmodule der Wirtschaftswissenschaft 
31001 Einführung in die Wirtschaftswissenschaft (WiWi) 
31011 Externes Rechnungswesen – Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuern (WiWi) 
31021 Investition und Finanzierung (WiWi) 
31031 Internes Rechnungswesen und funktionale Steuerung (WiWi) 
31121 Mikro- und Makroökonomik in der Wirtschaftsinformatik (WiWi) 

Pflichtmodule der Wirtschaftsinformatik 
31071 Einführung in die Wirtschaftsinformatik (WiWi) 
31751  Modellierung betrieblicher Informationssysteme (WiWi)  
31771 Informationsmanagement (WiWi)  
64111  Betriebliche Informationssysteme (MI) 

Pflichtmodule der Mathematik 
31101 Grundlagen der Wirtschaftsmathematik und Statistik (WiWi) 
61411  Algorithmische Mathematik (MI) 

Pflichtmodule der Informatik 
63017  Datenbanken und Sicherheit im Internet (MI)  

 sowie 
63016  Einführung in die objektorientierte Programmierung (MI)1 

 und 
63511 Einführung in die technischen und theoretischen Grundlagen der Informatik (MI)2 

oder 
65001  Grundlagen der Informatik 1 (MI) 

 und  
65002  Grundlagen der Informatik 2 (MI) 
 
_______________________________ 

 

1 Das Modul 63016 ist letztmalig im Sommersemester 2025 belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im Sommer-
semester 2026 möglich. 

2 Das Modul 63511 ist letztmalig im Sommersemester 2026 belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im Sommer-
semester 2027 möglich.  

 Ab dem Wintersemester 2025/26 werden die Module 65001 Grundlagen der Informatik 1 und 65002 Grundlagen der In-
formatik 2 angeboten und ersetzen die Module 63016 und 63511. In den Studienabschluss können entweder die beiden 
alten Module 63016 und 63511 in Gänze oder die beiden neuen Module 65001 und 65002 in Gänze eingebracht wer-
den. 
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Anlage 2 
Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 

Modulliste Wahlpflichtmodule 
Für die Wahl der zwei Wahlpflichtmodule gilt folgende Bedingung: 
• Mindestens ein Modul ist aus den Wahlpflichtmodulen der Wirtschaftsinformatik zu wählen. 

Fachrichtung 1: Wahlpflichtmodule der Wirtschaftswissenschaft 

Modulgruppe I (betriebswirtschaftliche Module) 
31491 Logistik und Supply Chain Management (WiWi) 
31501 Finanzwirtschaft (WiWi) 
31541 Produktionsplanung (WiWi) 
31581 Unternehmensgründung (WiWi) 
31591 Unternehmensnachfolge (WiWi) 
31601 Instrumente des Controllings (WiWi) 
31611 Innovationscontrolling (WiWi) 
31621 Grundlagen des Marketing (WiWi) 
31661 Organisation: Theorie, Gestaltung, Wandel (WiWi) 
31671 Strategisches Management (WiWi) 
31681 Grundlagen der Unternehmensbesteuerung (WiWi) 
31691 Steuerliche Gewinnermittlung (WiWi)1 
31701 Personalführung (WiWi) 
31711 Verhalten in Organisationen (WiWi) 
31911 Jahresabschluss nach IFRS (WiWi) 
31921 Konzernrechnungslegung (WiWi) 
31991 Handelsmarketing, Electronic Commerce und Digital Marketing (WiWi) 

Modulgruppe II (volkswirtschaftliche und quantitative Module 
31721 Markt und Staat (WiWi) 
31781 Probleme der Wirtschaftspolitik: Arbeitslosigkeit, Gesundheitsökonomik und Alterssicherung (WiWi) 
31791 Industrieökonomik: Strategisches Unternehmensverhalten im Wettbewerb (WiWi)2 
31801 Problemlösen in graphischen Strukturen (WiWi) 
31811 Planen mit mathematischen Modellen (WiWi) 
31931 Grundlagen der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen (WiWi) 
31961 Spieltheorie (WiWi) 
31971 Geldtheorie und Geldpolitik (WiWi) 
31981 Devisenmärkte, Internationales Währungssystem und Wirtschaftskrisen (WiWi) 
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Fachrichtung 2: Wahlpflichtmodule der Wirtschaftsinformatik 
31311 IT-Governance (WiWi) 
31481 Digitale Ethik (WiWi) 
31831 Knowledge Management  (englischsprachiges Modul, WiWi) 
31951 Digitale Transformation (WiWi) 
64112  Entscheidungsmethoden in unternehmensweiten Softwaresystemen (MI) 

Fachrichtung 3: Wahlpflichtmodule der Informatik 
63112 Übersetzerbau (MI) 
63113 Datenstrukturen und Algorithmen (MI) 
63117 Data Mining (MI) 
63122 Architektur und Implementierung von Datenbanksystemen (MI) 
63211  Verteilte Systeme (MI) 
63311  Einführung in Mensch-Computer-Interaktion (MI)3 
63312  Interaktive Systeme (MI)4 
63517 Informations- und Kodierungstheorie (MI) 
63712  Parallel Programming (MI) 
63812  Software Engineering (MI) 
64211  Wissensbasierte Systeme (MI)5 
64403 Logik (MI) 
 
_______________________________ 

 

1 Das Modul 31691 ist letztmalig im Sommersemester 2026 belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist ebenfalls im 
Sommersemester 2026 möglich. 

2 Das Modul 31791 ist letztmalig im Wintersemester 2025/2026 belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist ebenfalls 
im Wintersemester 2025/2026 möglich. 

3 Das Modul 63311 ist nicht mehr belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im Sommersemester 2026 möglich. 

4 Das Modul 63312 ist nicht mehr belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im Sommersemester 2026 möglich. 

5 Das Modul 64211 ist nicht mehr belegbar. Eine letztmalige Prüfungsteilnahme ist im Wintersemester 2025/26 möglich. 
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Anlage 3 
Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 

Pflichtmodul der Informatik bei Absolvierung des Seminars an der Fakultät für Ma-
thematik und Informatik 
63915  Einführung in die wissenschaftliche Methodik der Informatik (MI) 
 

Die Prüfung im Modul 63915 Einführung in die wissenschaftliche Methodik der Informatik erfolgt in Form 
eines Moodle-Quiz. Für die Teilnahme ist eine eigene Prüfungsanmeldung online über das Prüfungsportal 
(https://pos.fernuni-hagen.de/) erforderlich. Bei einem Moodle-Quiz ist eine Prüfungsabmeldung bis einen 
Tag vor der Freischaltung des Moodle-Quiz möglich. 

Das Quiz umfasst mehrere Prüfungsaufgaben, die innerhalb eines Prüfungszeitraums von drei Monaten über 
die Lernplattform Moodle zugänglich sind und elektronisch beantwortet werden. Innerhalb des Prüfungs-
zeitraums kann das Quiz ggf. mehrfach durchlaufen werden, bis die für das Bestehen erforderliche Mindest-
punktzahl erreicht ist. Wird die Mindestpunktzahl nicht innerhalb des Prüfungszeitraums erreicht, so ist die 
Prüfung nicht bestanden.  

Im Moodle-Quiz erfolgt die Erstellung der Aufgaben sowie die Festlegung der zutreffenden Antworten 
durch zwei Prüferinnen/Prüfer. 

 
 

Rügeausschluss: 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- 
oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule kann gegen diese Ordnung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden,  

es sei denn, 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die  
    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des  
    Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. Die aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach  
   § 76 HG bleiben unberührt. 




